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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde durch die juristische Fakultät der EBS Universität 
für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden – EBS Law School im Sommertrimester 
2020 als Dissertation angenommen.

In einem disruptiven Umfeld, wie dem hier untersuchten elektronischen Kom-
munikationssektor, ändern sich nicht nur die Nutzergewohnheiten nahezu täg-
lich, auch Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind stets im Fluss. Das 
Verordnungsgebungsverfahren für den in Kapitel 7 ausführlich erörterten Ent-
wurf einer europäischen ePrivacy-Verordnung ist noch immer nicht abgeschlos-
sen, so dass dessen finale Regelungen nicht ausgewertet werden konnten. Auch 
der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie so-
wie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für die ge-
plante Überarbeitung des TKG konnte in Kapitel 10 dieser Arbeit nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und verwendeten 
Quellen sind auf dem Stand von August 2020. Internetquellen wurden ebenfalls 
zuletzt im August 2020 abgerufen.

Großen Dank schulde ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Dr. Martin 
Will, M.A., LL.M. (Cambridge) für die stets exzellente Betreuung und seine Emp-
fehlung zur Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe. Herzlich danken möch-
te ich auch Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert Gornig für die Erstellung des 
Zweitgutachtens. 

Mein Dank gilt darüber hinaus Frau Rechtsanwältin Caroline Heinickel, 
LL.M. (London), ohne die ich diese Arbeit nicht geschrieben hätte.

Darüber hinaus möchte ich Jonathan Kirschke-Biller für seine wunderbare 
Unterstützung in der finalen Phase der Fertigstellung danken.

Ein besonderer Dank gilt schließlich meinen Eltern, Brigitte Füllsack und 
Prof. Dr. Markus Füllsack, die mich jederzeit und in jeder Hinsicht bedingungs-
los unterstützt haben. Ihnen sei diese Arbeit in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.

Hamburg, im September 2020 Anna Lena Füllsack
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Einführung und Gang der Untersuchung

A. Einführung in die Thematik

„Nichts ist so alt wie das Telekommunikationsrecht von gestern.“1

Die rasante Verbreitung des Internets hat das globale Kommunikationsverhalten 
in den vergangenen Jahren umbruchartig verändert und neue Marktakteure her-
vorgebracht. Internetbasierte Messenger-Dienste wie WhatsApp, iMessage oder 
Facebook Messenger sind heute aus dem Alltag der Menschen nicht mehr weg-
zudenken und haben die Nutzung von SMS-Diensten weitestgehend ersetzt. 
Auch die Sprachtelefonie über Mobilfunk- und Festnetze verliert angesichts at-
traktiver Voice-over-IP-(VoIP-)Dienste wie Skype oder FaceTime zunehmend an 
Bedeutung. Diesen sog. „Over-the-Top“-(OTT-) Kommunikationsdiensten ist 
gemein, dass sie unmittelbar über das offene Internet erbracht werden. Sie sind 
zumeist kostenlos und bieten ihren Nutzern im Vergleich zu klassischen Tele-
kommunikationsdiensten zusätzliche Funktionen an. In rechtlicher Hinsicht 
führt die zunehmende Nutzung der internetbasierten Kommunikationsanwen-
dungen allerdings zu neuen Herausforderungen. Allen voran stellt sich die Frage, 
ob internetbasierte Kommunikationsdienste wie WhatsApp, Skype oder Gmail 
derzeit dem europäischen bzw. deutschen Telekommunikationsrechtsrahmen un-
terfallen. Das geltende Recht entstammt großteils noch einer Zeit, in der sich die 
Entwicklung des Internets im Anfangsstadium befand. Viele Vorschriften werden 
den tatsächlichen Gegebenheiten des Telekommunikationssektors daher nicht 
mehr gerecht. Insbesondere ist der Rechtsrahmen nicht auf die OTT-Kommuni-
kationsdienste mit ihrem disruptiven Innovationsmuster2 zugeschnitten. Her-
kömmliche Kommunikationsmittel wie die Telefonie über Festnetz und Mobil-

1 In Anlehnung an Lüdemann, in: Lüdemann, Telekommunikation, Energie, Eisenbahn – 
Welche Regulierung brauchen die Netzwirtschaften?, S.  69.

2 Disruptive Innovationen unterscheiden sich von herkömmlichen Innovationen, da sie kei-
ne schrittweise Verbesserung bestehender Produkte oder Dienste bewirken, sondern diese ver-
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funk oder SMS-Dienste werden damit de lege lata erheblich strenger reguliert als 
ihnen funktional äquivalente OTT-Anwendungen.

Vor diesem Hintergrund fordern sowohl Telekommunikationsunternehmen3 
und Regulierer4 als auch Vertreter5 aus Wissenschaft6 und Politik7 die Schaffung 
eines Level Playing Fields8 für sämtliche Anbieter elektronischer Kommunika-
tion. Auch der EU-Gesetzgeber hat mittlerweile erkannt, dass der geltende 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation den technologischen Entwick-
lungen der letzten Jahre hinterherhinkt. Der europäische Telekommunikations-
rechtsrahmen wird daher derzeit vollumfänglich überarbeitet (TK-Review). Die 
Branche, die naturgemäß einem starken Wandel unterworfen ist,9 muss sich auf 
tiefgreifende rechtliche Umwälzungen einstellen. Dabei geht es nicht nur um 
novellierte Paragrafen, sondern vielmehr letztlich um die Gestaltung der digita-
len Zukunft und damit um eine der größten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen unserer Zeit.10

drängen. Vgl. European Parliament, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Eco-
nomy, S.  26; Monopolkommission, Sondergutachten 73, Rn.  150.

3 Vgl. Höttges, Mehr Wettbewerb!, welt.de v. 28.03.2015; Telecom CEOs’ letter to Heads 
of State and Government ahead of the European Council of 25 June 2015 v. 17.06.2015, ver-
fügbar unter https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/blog/articulo/-/blogs/telecom-
ceos-letter-to-heads-of-state-and-government-ahead-of-the-european-council-of-25-june- 
2015/. Sämtliche verwendeten Internetquellen wurden zuletzt am 31.08.2020 abgerufen.

4 Vgl. dpa, Deutscher Telekom-Regulierer warnt Google, Facebook & Co, faz.de v. 
05.07.2018.

5 Die gewählte männliche Form bezieht sich stets auf weibliche und männliche Personen. 
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird im Folgenden allerdings auf Doppelbezeichnungen 
verzichtet. 

6 Vgl. Telle, K&R 2016, 166; Allouet/Le Franc/Marques/Rossi, DEJ 2014, 99 ff.
7 Vgl. BMWi, Weißbuch Digitale Plattformen, S.  61 ff.
8 Bei der Forderung nach einem Level Playing Field geht es im Wesentlichen darum, dass 

funktional gleichwertige Dienste auch vergleichbaren regulatorischen Vorschriften unterliegen 
sollten. Vgl. BEREC, BoR (16) 35, S.  22.

9 Das zeigt bereits die Entwicklung von der (festnetzgebundenen) Sprachtelefonie über mo-
bile Handys bis hin zur explosionsartigen Entwicklung von Internet und Smartphones inner-
halb weniger Jahrzehnte.

10 In Anlehnung an Heuser, Stimmen Sie zu?, Die Zeit v. 24.05.2018.
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B. Hintergrund, Ziel und Gang der Darstellung

I. Ausgangssituation und Problemstellung

1. Hintergrund der Arbeit

Der geltende Telekommunikationsrechtsrahmen berücksichtigt bislang nicht 
hinreichend, dass sich die interpersonelle Kommunikation zunehmend auf inter-
netbasierte OTT-Dienste verlagert hat. Um der tatsächlichen Bedeutung der 
OTT-Anwendungen im Bereich der elektronischen Kommunikation gerecht zu 
werden, klassifiziert die in Deutschland zuständige Regulierungsbehörde Bun-
desnetzagentur (BNetzA)11 bereits heute u. a. den E-Mail-Dienst Gmail als Tele-
kommunikationsdienst i. S. v. §  3 Nr.  24 Telekommunikationsgesetz (TKG).12 
Die zuständigen Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten behandeln  
OTT-1-Dienste13 hingegen oft (noch) nicht als „elektronische Kommunikations-
dienste“14 i. S. v. Art.  2 lit.  c) Rahmenrichtlinie (RRL).15 Die divergierende recht-
liche Beurteilung von OTT-1-Kommunikationsdiensten führt innerhalb der EU 
zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Am 13.06.2019 hat der EuGH nunmehr ent-
schieden, dass Googles E-Mail-Dienst Gmail nach europäischem Recht nicht als 
elektronischer Kommunikationsdienst einzustufen ist.16 Die Entscheidung des 
EuGH wirkt sich weit über Gmail hinaus auf die rechtliche Beurteilung sämtli-
cher OTT-1-Kommunikationsdienste aus. Folgt man nämlich der Auffassung des 
EuGH, unterliegen entsprechende Dienste wie etwa WhatsApp oder Facebook 
Messenger den telekommunikationsrechtlichen Vorschriften zumindest derzeit 
nicht. Auf Unionsebene wird allerdings an einer umfassenden Novellierung des 
Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation gearbeitet. Im Fokus die-
ser TK-Review stehen der „Europäische Kodex für die elektronische Kommuni-

11 Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
ist in Deutschland die zuständige Behörde für die Regulierung des Telekommunikationssek-
tors. Die Befugnisse der BNetzA sind in den §§  126 ff. TKG geregelt.

12 Die BNetzA stellte in Bescheiden von Juli 2012 und Dezember 2014 fest, dass der OTT-
Dienst Gmail als Telekommunikationsdienst i. S. v. §  3 Nr.  24 TKG zu behandeln ist.

13 OTT-1-Dienste sind OTT-Kommunikationsanwendungen, die aus Nutzersicht funktional 
gleichwertige Substitute zu klassischen Telekommunikationsdiensten darstellen, obwohl sie 
keine Verbindungen in das öffentliche Telefonnetz ermöglichen. Näher zu den Unterkategorien 
der OTT-Dienste §  3 A. II. 

14 Die Legaldefinition des Begriffs „Telekommunikationsdienst“ in §  3 Nr.  24 TKG ent-
spricht im Wesentlichen der europarechtlichen Begriffsbestimmung der „elektronischen Kom-
munikationsdienste“ in Art.  2 lit.  c) RRL. Eine Abweichung besteht lediglich darin, dass die 
unionsrechtlichen Vorgaben zusätzlich negative Abgrenzungsbeispiele vorsehen.

15 Vgl. BEREC, BoR (16) 35, S.  20.
16 Vgl. EuGH, Urt. v. 13.06.2019 – C-193/18 = BeckRS 2019, 11104 – Gmail.



4 Einführung und Gang der Untersuchung

kation“17 (Kodex) sowie die geplante „Verordnung über Privatsphäre und elek-
tro nische Kommunikation“18 (ePrivacy-VO). Ziel dieser beiden Rechtsakte ist 
es, die bereichsspezifischen Vorgaben im Bereich der elektronischen Kommuni-
kation an die Technologieentwicklungen der vergangenen Jahre anzupassen. 

2. Zielsetzungen der Arbeit

Die vorliegende Arbeit verfolgt vor diesem Hintergrund im Wesentlichen drei 
Zielsetzungen:

Erstens soll sie einen Beitrag zur Rechtssicherheit im Telekommunikations-
sektor leisten. Seit Wirksamwerden der DSGVO am 25.05.2018 herrscht weitge-
hende Unklarheit darüber, ob und, wenn ja, inwieweit die bereichsspezifischen 
Datenschutzbestimmungen der §§  91 ff. TKG neben den unionsrechtlichen Vor-
gaben der DSGVO weiterhin Anwendung finden. Das komplexe Verhältnis der 
Vorschriften zueinander wird im Schrifttum (wenn überhaupt) nur oberflächlich 
behandelt und teils widersprüchlich beurteilt.19 Die vorliegende Arbeit soll daher 
klären, welche Regelungen des TKG noch immer anwendbar sind und welche 
von den allgemeinen Regeln der DSGVO verdrängt werden.

Zweitens soll die – umstrittene20 – rechtliche Einordnung von OTT-Kommuni-
kationsangeboten analysiert werden. Die vorliegende Arbeit setzt sich insbeson-
dere mit der am 13.06.2019 ergangenen Entscheidung des EuGH im Gmail- 
Rechtsstreit sowie deren Konsequenzen für die regulatorische Behandlung sämt-
licher OTT-1-Kommunikationsdienste auseinander. 

Drittens soll untersucht werden, wie sich der nationale Telekommunikations-
rechtsrahmen in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach verändern wird. 
Es wird erörtert, welche Regelungen des TKG aus heutiger Sicht in ihrer jetzigen 
Form bestehen bleiben können, welche zu modifizieren sind und welche letztlich 
voraussichtlich entfallen und durch neue unionsrechtliche Vorgaben ersetzt wer-
den. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Vorgaben des Kodex und der 

17 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 11.12.2018 
über den europäischen Kodex und die elektronische Kommunikation (ABl.  EU L 321/36).

18 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ach-
tung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommu-
nikation und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/58/EG, 10.01.2017, COM(2017) 10 final. 

19 Exemplarisch Kiparski/Sassenberg, CR 2018, 324 ff.; Keppeler, MMR 2015, 779 ff.; Ne-
bel/Richter, ZD 2012, 407 ff.; Heun/Assion, BB 2018, 579 (582); Schramm/Shvets, MMR 
2019, 568 ff. 

20 Für eine Klassifizierung als Telekommunikationsdienst i. S. v. §  3 Nr.  24 TKG Kühling/
Schall, CR 2015, 641 (645 ff.); differenzierend Grünwald/Nüßing, MMR 2016, 91 (94 f.); ab-
lehnend Schumacher, K&R 2015, 771 (772 ff.); Schuster, CR 2016, 173 (178 ff.) und Gersdorf, 
K&R 2016, 91 ff. 
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geplanten ePrivacy-VO sowie deren Auswirkungen auf den nationalen Rechts-
rahmen in den Bereichen der Marktregulierung, des Kundenschutzes, der öffent-
lichen Sicherheit sowie des Datenschutzes und des Fernmeldegeheimnisses liegt 
– soweit ersichtlich – in dieser Form bislang nicht vor.21 

II. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Teile:
Der 1. Teil („Regulatorischer Status quo“) widmet sich dem geltenden Rechts-

rahmen für elektronische Kommunikation und bildet die Grundlage der weiteren 
Ausführungen. Einleitend werden in §  1 („Der geltende Telekommunikations-
rechtsrahmen“) die sektorspezifischen Besonderheiten des europäischen und na-
tionalen Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation dargestellt. Sodann 
folgt ein Überblick über die Regulierungspflichten des TKG in den Bereichen 
der Marktregulierung, des Kundenschutzes sowie der öffentlichen Sicherheit. §  2 
setzt sich mit dem geltenden Datenschutzrechtsrahmen auseinander. Neben den 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen der DSGVO und des BDSG n. F. liegt 
der Schwerpunkt auf den datenschutzrechtlichen Besonderheiten des Telekom-
munikationsrechts.

Im Fokus des 2. Teils („Die Bedeutung der OTT-1-Dienste für den Telekom-
munikationssektor“) stehen die OTT-Kommunikationsdienste. §  3 („Digitale 
Disruption – Der Aufstieg der OTT-Dienste“) erläutert einleitend die zentralen 
Begrifflichkeiten und grenzt den Untersuchungsgegenstand ein. Sodann werden 
technische Funktionsweise, Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren der OTT-1-
Dienste beleuchtet. §  4 („Schaffung eines Level Playing Fields für OTT-1- und 
klassische Telekommunikationsanbieter“) setzt sich mit der Forderung nach 
 einem Level Playing Field zwischen OTT-1- und klassischen Telekommuni ka-
tions diensten auseinander. Es wird analysiert, ob die derzeitige regulatorische 
Ungleichbehandlung mit dem Gebot der Gleichbehandlung wesentlich gleicher 
Dienste vereinbar ist. §  5 („Rechtliche Qualifizierung der OTT-1-Dienste“) setzt 
sich schließlich mit der Frage auseinander, ob OTT-1-Dienste – in Einklang mit 
der Praxis der BNetzA – bereits heute als Telekommunikationsdienste i. S. v. §  3 
Nr.  24 TKG klassifiziert werden können. 

Der 3. Teil („Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens für die elektro-
nische Kommunikation“) widmet sich der aktuell auf Unionsebene stattfinden-
den TK-Review. In §  6 („Europäischer Kodex für die elektronische Kommunika-

21 Ähnlich, aber noch ohne Berücksichtigung der Umsetzungsvorgaben des Kodex für die 
elektronische Kommunikation und des Entwurfs der geplanten ePrivacy-VO WAR, Fragen der 
Regulierung von OTT-Kommunikationsdiensten, S.  4 ff.; Fetzer, Die Bedeutung von 
OTT-Diensten für die TK-Regulierung, S.  23 ff. 
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tion“) werden die wesentlichen Neuerungen des Kodex für das sektorspezifische 
Wettbewerbsrecht, die Endnutzerrechte und die öffentliche Sicherheit aufgezeigt 
und bewertet. §  7 („Verordnung über Privatsphäre und die elektronische Kom-
munikation“) befasst sich mit den Entwürfen zum Erlass der geplanten ePri-
vacy-VO. Die bislang unterbreiteten Vorschläge von EU-Kommission, EU-Par-
lament und Rat werden analysiert und einer kritischen Würdigung unterzogen. 

Im 4. Teil („Zu erwartende Änderungen für den nationalen Telekommunikati-
onsrechtsrahmen“) wird herausgearbeitet, wie sich die sektorspezifischen Vor-
schriften des TKG in den Bereichen Wettbewerbsrecht, Kundenschutz, öffentli-
che Sicherheit, Datenschutz und Fernmeldegeheimnis in den kommenden Jahren 
voraussichtlich verändern werden. Einleitend wird in §  8 („Eigene Reformbe-
strebungen des nationalen Gesetzgebers“) untersucht, ob ein gesetzgeberisches 
Handeln des deutschen Gesetzgebers parallel zu den europäischen Reformbe-
strebungen sinnvoll erscheint. In §  9 („Implementierung des Kodex in den 
Rechtsrahmen des TKG“) werden zunächst die Auswirkungen des Kodex auf das 
TKG analysiert. Gegenstand des Kapitels sind darüber hinaus aber auch solche 
Entwicklungen, die nicht auf unionsrechtlichen Vorgaben basieren. Dies betrifft 
u. a. die innenpolitisch aufgeladenen und verfassungsrechtlich brisanten Diskus-
sionen um die Vorratsdatenspeicherung und Telekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen. §  10 („Implementierung der ePrivacy-VO in nationales Recht“) 
gibt – basierend auf dem aktuellen Stand des Verordnungsvorhabens – einen 
Ausblick darauf, wie sich die geplante ePrivacy-VO aller Voraussicht nach auf 
die bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen und das Fernmeldegeheim-
nis auswirken wird. 

Der 5. Teil („Quo vadis Telekommunikationssektor?“) widmet sich den für die 
Zukunft zu erwartenden neuen Entwicklungsströmen im Telekommunikations-
sektor. §  11 („Die Zukunft klassischer Telekommunikationsdienste“) setzt sich 
zunächst mit potentiellen Kooperationsmodellen zwischen OTT- und klassischen 
Telekommunikationsanbietern auseinander. Daneben werden die Rollen der Te-
lekommunikationsanbieter im „Internet of Things“ skizziert und die künftige 
Bedeutung der Machine-to-Machine-Kommunikation näher beleuchtet. Wäh-
rend sich die aktuelle TK-Review noch insbesondere auf die innovativen inter-
netbasierten Marktakteure konzentriert, zeichnen sich die nächsten Herausforde-
rungen bereits deutlich ab. Der geltende Telekommunikationsrechtsrahmen ist 
bislang nicht auf die zunehmend wichtige Kommunikation zwischen Maschinen 
zugeschnitten, so dass die bestehenden Vorschriften an die entsprechenden neuen 
Geschäftsmodelle angepasst werden müssen. Das Telekommunikationsrecht 
bleibt damit auch weiterhin einem stetigen Wandel unterworfen. Es zeigt sich 
einmal mehr:

„Nichts ist so alt wie das Telekommunikationsrecht von gestern.“



1. Teil

Regulatorischer Status quo

Der 1. Teil der vorliegenden Arbeit setzt sich mit dem regulatorischen Status quo 
für Telekommunikationsdiensteanbieter auseinander. Die Ausführungen bilden 
die Grundlage für die rechtlichen Bewertungen der nachstehenden Kapitel. Im 
Ausgangspunkt werden dazu in §  1 die Besonderheiten und Regelungsinhalte 
des geltenden Telekommunikationsrechtsrahmens dargestellt. Angesichts der en-
gen Verknüpfung von telekommunikations- und datenschutzrechtlichen Vor-
schriften befasst sich §  2 sodann mit denjenigen Datenschutzbestimmungen des 
nationalen Rechts, die für Telekommunikationsdiensteanbieter von Relevanz 
sind. Dem 1. Teil dieser Arbeit kommt somit die Funktion eines „Allgemeinen 
Teils“ zu. In den Folgekapiteln wird immer wieder auf die Besonderheiten der 
Branche und die derzeit geltenden Vorgaben für Anbieter elektronischer Kom-
munikationsdienste Bezug genommen. Die herausgehobene Position der Dar-
stellung des regulatorischen Status Quo zu Beginn der vorliegenden Arbeit soll 
dem Leser damit zum einen die Reichweite des Themas vor Augen führen. Zum 
anderen soll sie das Verständnis der Arbeit erleichtern. 





1. Kapitel

Der geltende Telekommunikationsrechtsrahmen

Der nationale Telekommunikationsrechtsrahmen ist stark unionsrechtlich vorge-
prägt. Ausgangspunkt der Ausführungen zum regulatorischen Status quo im Te-
lekommunikationssektor ist daher zunächst der europäische Rechtsrahmen für 
die elektronische Kommunikation (dazu A.). In einem zweiten Schritt folgt dann 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit den in Deutschland geltenden Vorschriften 
des TKG (dazu B.).

A. Der europäische Rechtsrahmen für die  
elektronische Kommunikation

I. Die Entwicklung des Telekommunikationssektors in Europa

In Europa wurden Telekommunikationsdienste lange Zeit ausschließlich von 
staatlichen Monopolanbietern erbracht. Es herrschte die Ansicht, Telekommuni-
kation sei ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge.1 Dementsprechend 
wurde die Telekommunikationsbranche als natürliches Monopol2 des Staates 
behandelt; Wettbewerb erschien weder möglich noch wünschenswert.3 Erst in 
den späten 1980er Jahren4 begann die schrittweise Liberalisierung des elektro-

1 Vgl. Kopf, in: Kurth/Schmoeckel, Regulierung im Telekommunikationssektor, 127 (128); 
Neumann/Koch, Telekommunikationsrecht, Kap.  1 Rn.  88.

2 Ein natürliches Monopol liegt vor, wenn die in einem Markt nachgefragte Menge von 
einem einzigen Anbieter zu niedrigeren Kosten erfüllt werden kann als von einer größeren 
Anzahl von Unternehmen. Vgl. dazu Körber, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 
Bd.  3, Telekommunikation Rn.  2.

3 Vgl. Körber, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd.  3, Telekommunikation 
Rn.  1 m. w. N.

4 Auslöser dieser Entwicklung war die Veröffentlichung des Grünbuchs zur Telekommuni-
kation aus dem Jahr 1987. Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Grünbuch über 
die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes für Telekommunikationsdienstleistungen und Te-
lekommunikationsgeräte, Juni 1987, KOM (1987) 290 endg.
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nischen Kommunikationssektors.5 Schließlich setzte sich die Ansicht durch, 
dass die Versorgung der Verbraucher besser durch Wettbewerb als durch staatli-
che Fürsorge erreicht werden könne.6 Dies hat dazu geführt, dass seit dem 
01.01.1998 sämtliche Telekommunikationsmärkte in den Mitgliedstaaten für den 
Wettbewerb geöffnet sind.7

II. Der geltende EU-Rechtsrahmen

Der geltende europäische Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation geht 
im Wesentlichen auf das TK-Richtlinienpaket 2002 (dazu 1.) zurück, das im 
Zuge der TK-Review 2009 (dazu 2.) maßgeblich überarbeitet wurde. Im Zusam-
menhang mit der Telekommunikationsbranche ist oftmals von „sektorspezifi-
scher Regulierung“ die Rede. Der Regulierungsbegriff wird allerdings mit sehr 
unterschiedlichen Inhalten verwendet, ein einheitliches Verständnis hat sich bis-
lang nicht etabliert.8 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind mit sektorspezifi-
scher Regulierung staatliche Eingriffe gemeint, die nicht für sämtliche Wirt-
schaftszweige gleichermaßen gelten, sondern sich ausschließlich auf den Bereich 
der Telekommunikation beschränken.9

1. TK-Richtlinienpaket 2002

Mit dem TK-Richtlinienpaket trat im Jahr 2002 nach langen Diskussionen ein 
rechtsverbindliches Programm für die Regulierung der europäischen Telekom-
munikationsmärkte in Kraft. Das TK-Richtlinienpaket 2002 setzt sich aus fünf 
Richtlinien zusammen:

5 Ausführlich zur sukzessiven Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte Bromen, in: 
Auer-Reinsdorff/Conrad, HdB IT- und Datenschutzrecht, §  31 Rn.  2 ff. 

6 Vgl. Körber, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd.  3, Telekommunikation 
Rn.  3; Säcker, in: Säcker, TKG, Einl. I Rn.  1; Ufer, in: Schwartmann, Praxishandbuch Medien-, 
IT- und Urheberrecht, Kap.  19 Rn.  14.

7 Vgl. Enaux, Effiziente Marktregulierung in der Telekommunikation, S.  1; Grussmann/
Honekamp, in: Beck’scher TKG-Kommentar, Europarechtliche Grundlagen Rn.  2. 

8 Vgl. Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S.  11; Engelhardt, 
Regulierung des Telekommunikationssektors, S.  78 f.

9 In Anlehnung an Picot, in: Picot, 10 Jahre wettbewerbsorientierte Regulierung von Netz-
industrien in Deutschland, S.  9.
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